
Antrag zur Änderung der TO sowie Begründung der Satzungsänderung auf der GW-Mitgliederversammlung
am 24.06.2026

Steffen hatte vor einiger Zeit beim Notariat die Unterlagen zur letzten Mitgliederversammlung vom 03.12.2025
eingereicht, auf der nicht nur Satzungsänderungen (u.a. Verweis auf das Schutzkonzept sowie Verlängerung der
Vorstandsamtszeit) beschlossen, sondern auch die Wahlen durchgeführt wurden.
Anfang Juni erhielt Steffen aus dem Notariat die Rückmeldung, dass unsere bisherige und über mehrere Jahrzehnte
geübte Praxis der Blockwahl sehr wahrscheinlich unwirksam sei. Entscheidend sei dabei, dass ein bloßer Verweis in
der Wahlordnung nicht ausreiche. Die Möglichkeit der Blockwahl müsste ausdrücklich in unserer Satzung geregelt
sein. Das ist aktuell nicht der Fall.

Das Notariat begleitet uns nun bereits seit drei bis vier Jahren. Leider ist dieser Punkt in der Vergangenheit weder
aufgefallen noch entsprechend angemahnt worden. Für uns bedeutet das jetzt aber, dass wir voraussichtlich
Schwierigkeiten bekommen würden, die Unterlagen beim Amtsgericht in der bisherigen Form einzureichen.

Aus diesem Grund schlage ich vor, den Entwurf der Satzungsänderung noch einmal anzupassen und diesen unter
TOP 6 zur Abstimmung zu stellen

Ich beantrage darüber hinaus, die Tagesordnung, um einen TOP 4 zu ergänzen, unter dem die bereits am 3. Dezember
2025 durchgeführte Vorstandswahl praktisch wiederholt wird. Um dabei allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen,
sollten wir diese Wahlen (bis zur vom Amtsgericht bestätigten Wirksamkeit der entsprechenden Satzungsänderung)
ausnahmsweise zwingend als Einzelwahl durchführen.

Begründung der Satzungsänderungen im Einzelnen:
Zu § 1 Abs. 4 (Erstellung eines Schutzkonzeptes; bereits vorliegend zur MV am 3.12.25); Grund: gestiegene
gesamtgesellschaftliche Bedeutung dieser Thematik
Zu § 9 Abs.1 (Anzahl und Zeitpunkte der Mitgliederversammlungen); Grund: redaktionelle Klarstellung, da in der
Praxis Auslegungsschwierigkeiten auftraten
Zu § 9 Abs. 2 (Ankündigungsfrist Satzungsänderungen; bereits vorliegend zur MV am 3.12.25); Grund: Beschluss der
MV vom 3.3.25 zur Erhöhung der Transparenz von derartigen Änderungen
Zu § 9 Abs. 6 (Wahlvorschriften); Grund: Hinweis des Notariats vom 5.6.26 in Bezug auf die Notwendigkeit der
Festschreibung der Möglichkeit von Blockwahlen in der Satzung sowie vorsorgliche Klarstellung zur möglichen
Durchführung von geheimen Wahlen (Formulierungen übernommen aus den Mustersatzung der LSB Sachsen und
Berlin)
Zu § 11 Abs. 2 (Anzahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder); Grund: redaktionelle Ergänzung auf Hinweis des
Notariats vom 21.5.26
§ 11 Abs. 7 (Amtszeit des Vorstandes; bereits vorliegend zur MV am 3.12.25); Grund: zur Erhöhung der Kontinuität der
Vorstandsarbeit
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